
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/7/26 95/16/0190
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.1995

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §12 Abs1;

Rechtssatz

Nach ständiger Judikatur des VwGH kommt es betre5end die Frage der Kumulierung gebührenp8ichtiger Anträge

darauf an, ob das rechtliche Schicksal der kumulierten Ansuchen verschieden sein kann (Hinweis Fellner,

Stempelgebühren und Rechtsgebühren MGA 12/5 E 4 und 6).
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